
 

VAFK-PM_ANPASSUNG KINDESUNTERHALT.DOCX 
Donnerstag, 10. November 2016 

Eschersheimer Landstr. 23, 60322 Frankfurt/M. 
Tel. :  069 - 13 39 62 90, Fax:  0321 - 21 42 53 72, 

info@vafk.de 

Pressemitteilung  

Anpassung von Kindesunterhalt:  
Lebensferne Zahlungsverpflichtungen 

Lebenssituation von Unterhaltszahlern wird weiter verschlechtert 

Zum 1.1.2017 soll der Kindesunterhalt den geänderten Lebensverhältnis-
sen und Bedarfen der Kinder angepasst werden. Das Unterhaltssystem an 
sich ist aber schon lange nicht mehr zeitgemäß und müsste dringend geän-
dert werden. 

Ein Elternteil betreut, der andere zahlt. Das ist noch immer das Motto, dem 
das deutsche Kindesunterhaltsrecht folgt. Der Deutsche Familiengerichtstag 
stellte im Oktober 2015 fest, dass dies nicht mehr zeitgemäß ist und die ge-
setzlichen Regelungen grundlegend zu reformieren sind. Die sogenannte „Düs-
seldorfer Tabelle“, nach der in der Regel der Kindesunterhalt berechnet wird, 
kann die neue und komplexe Lebensrealität von immer mehr getrennten El-
tern jedoch nicht abbilden – dafür wurde sie nicht geschaffen. 

„Ein Kinderzimmer und auch Ausstattung fürs Kind finden unterhaltsrechtlich 
keinerlei Anerkennung. Dies entspricht aber nicht mehr der Lebenswirklich-
keit vieler Eltern, welche sich auch nach einer Trennung gemeinsam in Alltag 
und Freizeit um ihre Kinder kümmern“ meint Markus Witt vom Verein Väter-
aufbruch für Kinder e.V. (VAfK). So entstehen vor allem bei den Unterhalts-
zahlern erhebliche Belastungen, welche oftmals kaum getragen werden kön-
nen und sich negativ auf die Kinder auswirkt. Kümmern sich Unterhaltszahler 
verantwortungsvoll um ihre Kinder, so gilt dies als reines Privatvergnügen. Ein 
unhaltbarer Zustand, der sich mit jeder Anpassung weiter verschlechtert. 

„Wir brauchen eine grundlegende Neuregelung des Unterhaltsrechts, welches 
das Engagement beider Eltern für ihre Kinder angemessen berücksichtigt. 
Dazu muss anerkannt werden, dass Kinder getrennter Eltern bei beiden Eltern 
wohnen und dies auch Mehrkosten zur Folge hat“ meint Witt weiter. Dies 
würde dem heutigen Verständnis von gemeinsamer und gleichverantwortli-
cher Elternschaft entsprechen. Gefordert ist der Gesetzgeber, welcher die 
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längst überfällige Reform des Kindesunterhaltsrechtes endlich in Angriff neh-
men muss. Das bisherige System und seine Anpassungen bringen Eltern und 
Kinder nur zu oft in große Not. 

„Wichtig ist, dass auch in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen die Ver-
sorgung der Kinder zu jeder Zeit gesichert ist. Daher plädieren wir für eine 
staatliche Kindergrundsicherung, an der sich beide Eltern im Rahmen ihrer 
Einkommensverhältnisse beteiligen müssen“ fordert Witt und weist darauf 
hin, dass dies ein wichtiger Prüfstein für die Positionierung der Parteien im 
kommenden Bundestagswahlkampf 2017 gegenüber den rund 3,5 Mio. ge-
trennten Eltern mit minderjährigen Kindern sein wird. 

 (2.644 Zeichen) 

Weitere Informationen:  

• Väteraufbruch für Kinder e.V.: www.vaeteraufbruch.de 
Der Väteraufbruch für Kinder e. V. (VAfK) ist der mitgliederstärkste bundesweit 
vertretene Interessenverband für Väter-, Kinder- und Familienrechte mit knapp 
4.000 Mitgliedern in rund 100 Kreisvereinen und lokalen Ansprechpartnern, darun-
ter 10 % Frauen.  

• Der VAfK hat bereits konkrete Forderungen zur Neuregelung des Unterhaltsrechtes 
unterbreitet. Weitere Informationen erhalten sie hier.  

Kontakt: 

• Markus Witt,  
Mitglied des Bundesvorstands, Ressort Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
witt@vafk.de, 0177 - 2 35 68 21 

• Rüdiger Meyer-Spelbrink, Bundesgeschäftsführer,  
meyer-spelbrink@vafk.de, 0162 – 83 99 123 
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